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Allgemeinverfügung 
der Stadt Gütersloh zum Zwecke der 

Verhinderung der Verbreitung der 
Atemwegserkrankung „Covid-19“ 
durch den Corona-Viruserreger 

SARS-Cov-2 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen, Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 
20. Juli 2000, BGBl. I S. 1045, zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.02.2020, 
BGBL. I S. 148 in Verbindung mit § 35 Satz 2 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein – Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12.11.1999 (GV. NRW S. 602) jeweils in der z. 
Zt. gültigen Fassung erlässt der Bürgermeister 
der Stadt Gütersloh als örtliche Ordnungsbehör-
de nachfolgende Allgemeinverfügung zum Zwe-
cke der Verhinderung der Verbreitung der Atem-
wegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-
Viruserreger SARS-CoV-2: 
 
Ab sofort wird für das gesamte Stadtgebiet Gü-
tersloh Folgendes angeordnet:  
 
 

1. Für Reiserückkehrer aus Risikogebie-
ten wird für den Zeitraum von 14 Ta-
gen nach Aufenthalt ein Betretungs-
verbot für folgende Bereiche erlas-
sen: 

 
 
 
 
 

 
 
 

a.   Gemeinschaftseinrichtungen 
(Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen, 
Heilpädagogische Kinderta-
geseinrichtungen, „Kinderbe-
treuung in besonderen Fäl-
len“, Schulen und Heime, in 
denen überwiegend minder-
jährige Personen betreut wer-
den) sowie betriebserlaubte 
Einrichtungen nach § 45 SGB 
VIII (Stationäre Erziehungshil-
fe) 

 
b. Krankenhäuser, Vorsorge- 

und Rehabilitationseinrich-
tungen, in denen eine den 
Krankenhäusern vergleichba-
re medizinische Versorgung 
erfolgt, Dialyseeinrichtungen, 
Tageskliniken 

 
c.   Stationäre Einrichtungen der 

Pflege und der Eingliede-
rungshilfe 

 
d. Berufsschulen 
 
e.   Hochschulen. 

 
2. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen sowie 
für stationäre Einrichtungen der Pfle-
ge und der Eingliederungshilfe ordne 
ich nachstehende Maßnahmen an: 

 
a.   Die vorweg genannten Ein-

richtungen haben Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Eintrag 
von Corona-Viren zu erschwe-
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ren, Patienten und Personal zu 
schützen und persönliche 
Schutzausrüstung einzuspa-
ren. 
 

b. Sie haben Besuchsverbote 
oder restriktive Einschrän-
kungen der Besucher auszu-
sprechen; maximal ist aber ein 
registrierter Besucher pro 
Bewohner/Patient pro Tag mit 
Schutzmaßnahmen und mit 
Hygieneunterweisung zuzu-
lassen. Ausgenommen davon 
sind medizinische oder 
ethisch-sozial angezeigte Be-
suche (z.B. Kinderstationen, 
Palliativpatienten). 
 

c.   Kantinen, Cafeterien oder an-
dere der Öffentlichkeit zu-
gängliche Einrichtungen für 
Patienten und Besucher sind 
zu schließen. 
 

d. Sämtliche öffentliche Veran-
staltungen wie Vorträge, Le-
sungen, Informationsveran-
staltungen etc. sind zu unter-
lassen. 

 
3. Folgende Einrichtungen, Begegnungs-

stätten und Angebote sind zu schlie-
ßen bzw. einzustellen: 

 
a.   Alle Bars, Clubs, Diskotheken, 

Theater, Kinos und Museen 
unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft oder von Eigen-
tumsverhältnissen 
 

b. Alle Fitness-Studios, Tanz-
schulen, Schwimmbäder und 
sogenannter „Spaßbäder“, 
Saunen 

 
c.   Alle Angebote in Volkshoch-

schulen, in Musikschulen, in 
sonstigen öffentlichen und 
privaten außerschulischen 
Bildungseinrichtungen 

 
d. Zusammenkünfte in Sportver-

einen, sonstigen Sport- und 
Freizeiteinrichtungen ein-
schließlich des Trainings- und 
Spielbetriebes 

 

e.   Alle Spielhallen, Spielbanken 
und Wettbüros 

 
f. Prostitutionsbetriebe. 

 
4. Der Zugang zu Bibliotheken außer Bib-

liotheken an Hochschulen sowie Res-
taurants und Gaststätten sowie Ho-
tels für die Bewirtung von Übernach-
tungsgästen ist beschränkt und wird 
nur unter folgenden Auflagen gestat-
tet: 
 

a.   Die Besucher sind mit Kon-
taktdaten zu registrieren 

 
b. Die Anzahl der gleichzeitig 

anwesenden Besucher wird 
auf ein Drittel der bisher vor-
handenen Sitzplätze be-
schränkt 

 
c.   Der Mindestabstand zwischen 

den einzelnen Tischen ein-
schließlich Bestuhlung muss 
mindestens 2 m betragen 

 
d. Es sind Aushänge anzubrin-

gen mit Hinweisen zu richti-
gen Hygienemaßnahmen. 

 
5. Zu Einrichtungshäusern und Einkaufs-

zentren sowie vergleichbaren Einrich-
tungen, die mehr als 15 einzelne Ge-
schäftsbetriebe umfassen, ist der Zu-
gang beschränkt und nur unter fol-
genden Auflagen gestattet: 
 

a.   Der Aufenthalt ist nur zur De-
ckung des dringenden oder 
täglichen Bedarfs gestattet 
 

b. Die Besucher sind mit Kon-
taktdaten zu registrieren 

 
c.   Es sind Aushänge anzubrin-

gen mit Hinweisen zu richti-
gen Hygienemaßnahmen. 

 
6. Alle öffentlichen Veranstaltungen wer-

den hiermit untersagt. Das schließt 
grundsätzlich auch Verbote für Ver-
sammlungen unter freiem Himmel 
sowie Demonstrationen ein, die je-
doch im Einzelfall nach Durchführung 
einer individuellen Verhältnismäßig-
keitsprüfung zugelassen werden kön-
nen. Ausgenommen sind Veranstal-
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tungen, die der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu 
dienen bestimmt sind oder der Ver-
sorgung der Bevölkerung dienen (z.B. 
Wochenmärkte). 
 

 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Ab-
satz 4 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land NRW (VwVfG NRW) ei-
nen Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Gütersloh als bekannt gegeben und 
wird damit wirksam. Im Internet ist sie einsehbar 
unter www.guetersloh.de.  
 
 
Begründung:  
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG i.V.m. § 3 ZVO-
IfSG ist die Stadt Gütersloh für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ver-
breitung übertragbarer Krankheiten zuständig.  
 
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermeh-
rungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Para-
sit) oder ein sonstiges biologisches transmissib-
les Agens, das bei Menschen eine Infektion oder 
übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei 
SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG.  
 
Mit Blick auf die derzeitige Infektionswelle durch 
das Corona-Virus in Deutschland wird durch das 
Robert-Koch-Institut eine Gefährdungslage in 
Bezug auf die Verbreitung des Virus angenom-
men. Um das Gesundheitswesen nicht zu über-
lasten und die erforderlichen Kapazitäten für die 
Behandlung der Erkrankten, aber auch sonstige 
Krankheitsfälle bereit zu halten und die erforder-
liche Zeit für die Entwicklung bislang nicht vor-
handener Therapeutika und Impfstoffe zu gewin-
nen, ist es notwendig, den Eintritt von weiteren 
SARS-CoV-2-Infektionen zu verzögern. 
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 
15. März 2020 eine Weisung zu weiteren kon-
taktreduzierenden Maßnahmen erlassen. Vor 
dem Hintergrund drastisch steigender Infektions-
zahlen und der dynamischen Entwicklung der 
SARS-CoV-2 Infektionen sei es erforderlich, wei-
tere – über die in den bislang ergangenen Erlas-
sen enthaltenen hinausgehende – kontaktredu-
zierende Maßnahmen zur Beeinflussung der 
Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infekti-
onsketten zu unterbrechen.  
 

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg 
von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, 
Niesen oder teils mild erkrankte oder auch 
asymptomatisch infizierte Personen kann es zu 
Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kom-
men. Übertragungen kommen im privaten und 
beruflichen Umfeld, aber auch bei größeren Ver-
anstaltungen vor.  
 
Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren 
Verzögerung der Infektionsdynamik beizutragen 
und daher erforderlich.  
 
Mildere Maßnahmen sind aufgrund des Infekti-
onsweges über Tröpfchen nicht gleichermaßen 
effektiv. Insbesondere ist es nicht ausreichend, 
beispielsweise durch Auflagen begleitende Maß-
nahmen anzuordnen, weil die Risiken durch be-
gleitende Maßnahmen (wie z. B. Händedesinfek-
tion) dabei nicht beseitigt wären. 
 
Die Weisungen sind geeignet, erforderlich und 
angemessen, um die konkret drohende Gefahr 
für die Gesundheit und das Leben von Men-
schen abzuwehren. Die Gesundheit und das 
menschliche Leben genießen einen höheren 
Stellenwert als die allgemeine Handlungsfreiheit. 
Den zu erwartenden wirtschaftlichen Einbußen 
stehen erhebliche gesundheitliche Gefahren bei 
der unkontrollierten, weiteren Verbreitung des 
Corona-Virus gegenüber. Bei der Abwägung 
überwiegen die Rechtsgüter der körperlichen 
Unversehrtheit des Einzelnen sowie des Ge-
sundheitsschutzes der Bevölkerung. Hierbei 
handelt es sich um Rechtsgüter von sehr hoher 
Bedeutung. Um dem staatlichen Schutzauftrag 
gerecht zu werden, ist das Verbot unter Abwä-
gung aller beteiligten Interessen daher gerecht-
fertigt. 
 
Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum 
bis 19.04.2020. Dieser Zeitraum ist angemessen, 
um die weitere Verbreitung kurzfristig zu verzö-
gern. Eine kürzere Befristung ist nicht angezeigt, 
da in den nächsten Wochen noch mit weiter stei-
genden Infektionszahlen zu rechnen ist. Sollte 
die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen 
schon zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr 
erforderlich sind, wird die Anordnung geändert. 
Sofern über diesen Zeitpunkt hinaus Anordnun-
gen notwendig sind, wird eine entsprechende 
Verlängerung der Maßnahme erfolgen. 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG. Eine Klage hat somit keine aufschiebende 
Wirkung. 
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Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG 
wird hingewiesen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist entweder schriftlich beim 
Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 
Minden oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle des vorgenannten 
Gerichtes einzureichen. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines 
elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das 
elektronische Dokument muss für die Bearbei-
tung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten tech-
nischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Eine Klage gegen die Allgemeinverfügung hat 
gem. § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die 
Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden 
muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen wird. 
Beim Verwaltungsgericht Minden kann gem. § 80 
Abs. 5 VwGO die Herstellung der aufschieben-
den Wirkung beantragt werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Inter-
netseite www.justiz.de . 
 
 
Gütersloh, den 16.03.2020 
i.V. 
 
Lang 
Erste Beigeordnete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich 
am 20.03.2020. 
 
Das Amtsblatt finden Sie im Internet unter 
www.amtsblatt.guetersloh.de. 


